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Probezeit Urlaubssperre:
Mythos oder rechtliche
Realität?
Du hast deinen neuen Job gerade erst begonnen und freust dich auf die ersten
freien Tage, da kommt die Hiobsbotschaft: Urlaubssperre während der
Probezeit! Aber Moment mal, ist das überhaupt rechtens oder nur ein kalter
Marketingtrick, um dich länger an den Schreibtisch zu fesseln? Willkommen im
Mysterium der „Probezeit Urlaubssperre“, das wir heute gründlich entwirren
werden. Spoiler: Es wird rechtlich, es wird direkt und vor allem wird es
Zeit, mit den Mythen aufzuräumen.

Was die Probezeit rechtlich wirklich bedeutet – und warum sie keine
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„Urlaubssperre“ ist
Rechte und Pflichten während der Probezeit – Urlaub inklusive
Warum Arbeitgeber Urlaub oft einschränken wollen – und wann das
rechtlich fragwürdig ist
Der Unterschied zwischen Probezeit und Wartezeit – und was das für
deinen Urlaub bedeutet
Wie du deinen Urlaubsanspruch während der Probezeit rechtlich durchsetzt
Praktische Tipps, um Konflikte um den Urlaub in der Probezeit zu
vermeiden
Ein rechtlicher Guide durch den Dschungel der Arbeitsverträge
Mythen und Missverständnisse rund um die Probezeit auflösen
Warum ein klärendes Gespräch oft mehr bringt als jeder Rechtsstreit
Ein Fazit, das Klarheit schafft: Urlaub in der Probezeit ist möglich!

Die Probezeit ist ein Begriff, der in der Arbeitswelt für Unsicherheiten und
Missverständnisse sorgt. Dabei handelt es sich um eine Art „Testphase“, in
der sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer prüfen können, ob sie
zueinander passen. Doch was bedeutet das für deinen wohlverdienten Urlaub?
Grundsätzlich gilt: Die Probezeit an sich stellt keine rechtliche Hürde für
Urlaub dar. Vielmehr ist es die sogenannte Wartezeit, die hier eine Rolle
spielt. Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) hat jeder Arbeitnehmer in
Deutschland Anspruch auf bezahlten Urlaub. Allerdings gibt es Feinheiten, die
beachtet werden müssen.

Die ersten sechs Monate eines neuen Arbeitsverhältnisses werden oft als
„Wartezeit“ bezeichnet. In dieser Zeit erwirbt der Arbeitnehmer seinen vollen
gesetzlichen Urlaubsanspruch erst nach Ablauf der sechs Monate. Das bedeutet
jedoch nicht, dass du während dieser Zeit keinen Urlaub nehmen kannst. Oft
ist es eine Frage der Absprache mit dem Arbeitgeber, wie der Urlaubsanspruch
in der Probezeit gehandhabt wird. Manche Unternehmen sind kulant und gewähren
bereits in den ersten Monaten Urlaub, andere wiederum halten sich strikt an
die Wartezeitregelung.

Doch warum zögern einige Arbeitgeber, Urlaub in der Probezeit zu gewähren?
Oftmals liegt dies an betrieblichen Gründen. Arbeitgeber möchten
sicherstellen, dass neue Mitarbeiter in den ersten Monaten vollständig an
Bord sind, um sich ein klares Bild von ihrer Leistungsfähigkeit zu machen.
Auch organisatorische Gründe, wie zum Beispiel eine hohe Arbeitsbelastung im
Team, können eine Rolle spielen. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass eine
generelle Urlaubssperre während der Probezeit rechtlich nicht durchsetzbar
ist. Der Arbeitnehmer hat das Recht, seinen Urlaub einzufordern, und sollte
im Zweifelsfall das Gespräch suchen.

Rechte und Pflichten während
der Probezeit – Urlaub



inklusive
Die Rechte und Pflichten in der Probezeit unterscheiden sich nur marginal von
denen außerhalb dieser Phase. Die Probezeit dient in erster Linie dazu, die
Arbeitsleistung und das Verhalten des neuen Mitarbeiters zu bewerten. Das
bedeutet jedoch nicht, dass grundlegende Arbeitnehmerrechte in dieser Zeit
ausgesetzt sind. Der Anspruch auf Erholung und damit auf Urlaub bleibt auch
während der Probezeit bestehen. Das Bundesurlaubsgesetz gewährt jedem
Arbeitnehmer einen Mindesturlaub von 24 Werktagen bei einer Sechs-Tage-Woche,
was anteilig auch in der Probezeit gilt.

In der Praxis sieht es oft so aus, dass Arbeitgeber den Urlaub in den ersten
sechs Monaten nur ungern genehmigen. Dies liegt aber nicht daran, dass sie es
nicht dürften, sondern vielmehr an betrieblichen Gegebenheiten oder der
Unsicherheit über die zukünftige Zusammenarbeit. Dennoch: Der Arbeitnehmer
hat in dieser Zeit Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden
vollen Monat, den er im neuen Unternehmen beschäftigt ist. Sollte also ein
dringender Grund bestehen, warum du Urlaub in der Probezeit brauchst, ist es
ratsam, dies frühzeitig und offen mit dem Arbeitgeber zu besprechen.

Vermeide es, ohne Absprache Urlaub zu nehmen oder gar „krank zu machen“, um
freie Tage zu gewinnen. Dies könnte nicht nur zu einer Abmahnung führen,
sondern im schlimmsten Fall auch zur Kündigung. Ein offenes Gespräch ist
meist der beste Weg, um eine Einigung zu erzielen. Zeige Verständnis für die
Position des Arbeitgebers und mache gleichzeitig deine Bedürfnisse und Gründe
für den gewünschten Urlaub deutlich.

Ein weiterer Punkt, der oftmals zu Missverständnissen führt, ist die
Kündigungsfrist während der Probezeit. Häufig besteht die Sorge, dass eine
Urlaubsanfrage die Kündigung nach sich ziehen könnte. Doch hier gilt: Auch in
der Probezeit darf der Arbeitgeber nicht willkürlich kündigen. Eine Kündigung
muss sachlich begründet sein, und eine Urlaubsanfrage allein stellt keinen
Kündigungsgrund dar. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, ist es ratsam,
sich rechtlichen Rat einzuholen.

Warum Arbeitgeber Urlaub oft
einschränken wollen –
rechtliche Grenzen
Die Beweggründe, warum Arbeitgeber in der Probezeit Urlaub einschränken, sind
vielfältig. Ein zentraler Punkt ist die Unsicherheit über die künftige
Zusammenarbeit. Arbeitgeber wollen sicherstellen, dass der neue Mitarbeiter
gut ins Team passt und seine Aufgaben zuverlässig erfüllt. Daher zögern sie
oft, in dieser frühen Phase Urlaub zu gewähren. Dies ist jedoch kein
rechtlicher Grund, einem Mitarbeiter den Urlaub zu verwehren.

Ein weiterer Grund kann in der betrieblichen Organisation liegen. Wenn ein



Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum besonders viel zu tun hat, könnte es
schwer sein, auf einen neuen Mitarbeiter zu verzichten. Dennoch müssen
Arbeitgeber auch in solchen Fällen eine Abwägung treffen. Der Urlaubsanspruch
eines Arbeitnehmers lässt sich nicht ohne weiteres aussetzen. Sollten
betriebliche Gründe vorliegen, die gegen einen Urlaub sprechen, muss der
Arbeitgeber dies dem Arbeitnehmer transparent darlegen.

Rechtlich gesehen ist es nicht zulässig, eine generelle Urlaubssperre während
der Probezeit zu verhängen. Der Arbeitnehmer hat das Recht, seine Urlaubstage
zu nehmen, solange dies den betrieblichen Ablauf nicht erheblich stört.
Sollte ein Arbeitgeber dennoch versuchen, den Urlaub zu verhindern, kann der
Arbeitnehmer sich an den Betriebsrat oder, falls dieser nicht vorhanden ist,
an eine Gewerkschaft oder einen Anwalt wenden, um seine Rechte durchzusetzen.

In manchen Fällen sind auch vertragliche Vereinbarungen ausschlaggebend. Es
gibt Arbeitsverträge, die spezielle Regelungen für die Probezeit enthalten.
Diese müssen jedoch im Einklang mit dem Bundesurlaubsgesetz stehen. Ein
vertraglicher Ausschluss des Urlaubsanspruchs während der Probezeit wäre
unwirksam. Arbeitnehmer sollten daher ihren Arbeitsvertrag genau prüfen und
bei Unsicherheiten rechtlichen Rat einholen.

Der Unterschied zwischen
Probezeit und Wartezeit –
Auswirkungen auf Urlaub
Ein häufiges Missverständnis besteht darin, dass Probezeit und Wartezeit
synonym verwendet werden. Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche
Konzepte mit verschiedenen rechtlichen Implikationen. Die Probezeit ist eine
vertraglich festgelegte Phase zu Beginn des Arbeitsverhältnisses, die im
Regelfall sechs Monate dauert. Während dieser Zeit gelten verkürzte
Kündigungsfristen.

Die Wartezeit hingegen ist ein Begriff aus dem Arbeitsrecht, der sich auf den
Zeitraum bezieht, in dem der volle Urlaubsanspruch erarbeitet wird. Nach dem
Bundesurlaubsgesetz hat ein Arbeitnehmer in den ersten sechs Monaten keinen
vollen Urlaubsanspruch, sondern erwirbt diesen erst nach Ablauf der
Wartezeit. Das bedeutet jedoch nicht, dass er keinen Urlaub nehmen kann. Es
bedeutet lediglich, dass der Arbeitgeber nur verpflichtet ist, den anteiligen
Urlaubsanspruch zu gewähren.

Was bedeutet das konkret? Wenn du im Januar in einem neuen Unternehmen
anfängst, hast du bis Ende Juni keinen Anspruch auf den vollen Jahresurlaub.
Stattdessen erwirbst du jeden Monat ein Zwölftel deines Jahresurlaubs. Sollte
dein Unternehmen dir dennoch vollen Urlaub gewähren, ist dies eine kulante
Entscheidung – rechtlich erforderlich ist es nicht.

Der Unterschied zwischen Probezeit und Wartezeit kann auch Auswirkungen auf
die Urlaubsplanung haben. Viele Arbeitgeber sind bereit, Urlaub in der



Probezeit zu gewähren, wenn dies im Einklang mit den betrieblichen
Erfordernissen steht. Dennoch ist es wichtig, diese beiden Begriffe nicht zu
verwechseln und sich klar zu machen, dass der Urlaubsanspruch in der
Probezeit anteilig berechnet wird.

Wie du deinen Urlaubsanspruch
während der Probezeit
durchsetzt
Auch wenn die rechtlichen Grundlagen klar sind, bleibt die Durchsetzung des
Urlaubsanspruchs während der Probezeit in der Praxis oft schwierig. Der
Schlüssel liegt in der Kommunikation. Sprich frühzeitig mit deinem
Vorgesetzten über deine Urlaubspläne und erkläre, warum du den Urlaub
benötigst. Häufig lassen sich so Missverständnisse vermeiden und eine Lösung
im beiderseitigen Interesse finden.

Wenn du auf Widerstand stößt, ist es ratsam, deine Rechte zu kennen und diese
selbstbewusst zu vertreten. Weise darauf hin, dass der Urlaub auch während
der Probezeit anteilig gewährt werden muss, und frage nach den genauen
Gründen, warum ein Urlaub nicht möglich sein soll. Oftmals stellt sich
heraus, dass es sich lediglich um eine organisatorische Herausforderung
handelt, die durch geschickte Planung überwunden werden kann.

Falls der Arbeitgeber weiterhin auf einer Urlaubssperre besteht, kannst du
Unterstützung beim Betriebsrat suchen – falls vorhanden. Dieser kann als
Vermittler auftreten und dabei helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Sollte dies nicht zum Erfolg führen, bleibt der Gang zu einer Gewerkschaft
oder einem Anwalt, um die rechtlichen Schritte zu prüfen.

In jedem Fall ist es wichtig, sachlich und professionell zu bleiben.
Drohungen oder aggressive Forderungen führen selten zum Erfolg. Stattdessen
solltest du eine konstruktive Diskussion suchen und gleichzeitig deine
rechtlichen Ansprüche verdeutlichen. Zeige Verständnis für die Position des
Arbeitgebers, aber bestehe darauf, dass deine Rechte respektiert werden.

Fazit zur Probezeit
Urlaubssperre
Die „Probezeit Urlaubssperre“ ist ein Mythos, der in der Arbeitswelt immer
wieder für Verwirrung sorgt. Rechtlich gesehen gibt es keine Grundlage, einem
Arbeitnehmer während der Probezeit den Urlaub grundsätzlich zu verweigern.
Dennoch gibt es Feinheiten und betriebliche Gegebenheiten, die berücksichtigt
werden müssen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kommunikation und im
Verständnis für beide Seiten.



Wenn du deine Rechte kennst und diese klar kommunizierst, steht einem Urlaub
während der Probezeit nichts im Wege. Arbeitgeber sollten erkennen, dass ein
zufriedener Mitarbeiter auch ein produktiver Mitarbeiter ist – und dazu
gehört auch der verdiente Urlaub. Letztlich geht es darum, einen Ausgleich
zwischen Unternehmensinteressen und Arbeitnehmerbedürfnissen zu finden, der
für beide Seiten fair und tragfähig ist.


